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Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 21.01.2009 

Bearbeiter-in/Tel.: Frau Osterwald / 604-144 
Frau Claaßen / 604-112 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Rat der Gemeinde 24.02.2009 öffentlich 

 
 
Umbesetzung Schulausschuss 
hier: Wahl neuer Schülervertreter 

Gemäß der § 6 Abs. 2 der Verordnung über das Berufungsverfahren für die kommunalen 
Schulausschüsse werden die Schülervertreter für die Dauer der halben Wahlperiode ge-
wählt. Zudem endet nach § 6 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 3 der Verordnung über das 
Berufungsverfahren für die kommunalen Schulausschüsse die Mitgliedschaft der Schüler-
vertreter, sobald sie keine Schüler mehr an einer Schule der Gemeinde Bad Zwischenahn 
sind.  
 
Der bisherige Schülervertreter und die beiden Ersatzmitglieder besuchen keine Schule der 
Gemeinde Bad Zwischenahn mehr. Der Gemeindeschülerrat hat daher am 20.01.2009  
eine neue stimmberechtigte Vertreterin der Schüler und ein Ersatzmitglied für den Schul-
ausschuss des Rates der Gemeinde gewählt. Die Vorschläge sind gemäß § 110 Abs. 4 
NSchulG bindend.  
 
Folgende Personen wurden benannt: 
 
Vertreterin der Schüler:  Wimke Keil (Gymnasium) 

 Ohrwege 
 Langer Damm 19b 

 26160 Bad Zwischenahn 
 
Ersatzmitglied: Lars Härtel (Gymnasium) 
 Kayhauserfeld 
 Mühlenweg 24 
 26160 Bad Zwischenahn 
 
Der Rat hat gemäß § 51 Abs. 4 NGO einen entsprechenden Feststellungsbeschluss zu 
fassen.  
 
Beschlussvorschlag für den Rat: 
 
Der Rat der Gemeinde stellt gemäß § 51 Abs. 4 NGO durch Beschluss fest, dass Wimke 
Keil zur Vertreterin der Schüler und Lars Härtel zum Ersatzmitglied für den Schulausschuss 
benannt worden sind.  
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